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Abt. Arbeits- und Sozialrecht

Argumentationshilfe zur Diskussion über den Kündigungsschutz

Die Arbeitslosigkeit steigt, und mit ihr steigen die Versuche, durch Änderung der gesetz​lichen Rahmenbedingungen Abhilfe zu schaffen. Während die Regelungen der Hartz-Gesetze teilweise gute Effekte zeigen können, gehen andere Vorschläge allein in die Richtung, den Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auszuhebeln und für die Arbeitgeber die Gestaltungsmöglichkeiten deutlich zu verbessern.

Die gesamte Diskussion ist von sehr viele Emotionalität und Unsachlichkeit geprägt; selbst in renommierten Zeitungen wie „Die Zeit“ oder in Sendungen des ZDF finden sich Aussagen zum Kündigungsschutz, die die allgemeine Meinung wiedergeben und trotzdem falsch sind.

Um hier allen Kolleginnen und Kollegen Argumentationshilfe zu geben, und damit EINE Versachlichung und möglicherweise eine Stimmungsänderung herbeizuführen, sollen im Folgenden ständig wiederkehrende Behauptungen kritisch hinterfragt und gegebenenfalls richtig gestellt werden.

1. Behauptung:
Ab dem sechsten Mitarbeiter kann ein Arbeitgeber nicht mehr kündigen.

Falsch! Denn Kündigungsschutz bedeutet nicht, dass Kündigungen ausgeschlossen sind.

§1 KSchG sagt nur, dass die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines Arbeitnehmers der länger als 6 Monate beschäftigt ist, unwirksam ist, wenn sie sozial ungerechtfertigt ist. Sozial ungerechtfertigt ist die Kündigung dann, wenn sie nicht durch Gründe in der Person oder im Verhalten oder durch dringende betriebliche Erfordernisse bedingt ist. Bei dringenden betrieblichen Erfordernissen muss außerdem die Sozialauswahl ausreichend berücksichtigt werden also Lebensalter, Beschäftigungszeit, Unterhaltspflichten, Vermittelbarkeit usw. 

Dies bedeutet, dass die Kündigung nicht ausgeschlossen ist, sondern dass der Arbeitgeber immer dann kündigen kann, wenn er Gründe hat.

Folglich ist Kündigungsschutz nicht Kündigungsausschluss, sondern Schutz vor Willkür.

2. Behauptung:
Trotzdem ist es dem Arbeitgeber kaum möglich eine Kündigung so zu begründen, so dass sie vor Gericht auch Bestand hat.

In aller Regel falsch, denn nur 9% aller von Arbeitgeber gekündigten Arbeitnehmer klagen überhaupt gegen ihre Kündigung. Von diesen Fällen werden die wenigsten durch Urteile entschieden, die weit überwiegende Anzahl endet mit Vergleichen. In den Verfahren, die rechtskräftig entschieden werden, geht ein erheblicher Teil zu Ungunsten der Arbeitnehmer aus, darüber hinaus werden die wenigsten in die 2. oder gar 3. Instanz gebracht. Offenbar sind die Sachverhalte, die zu Kündigungen führen also nur in Ausnahmefällen tat​sächlich so schwierig, dass das oberste Arbeitsgericht sich damit beschäftigen muss.

Außerdem sind in kleinen und mittleren Unternehmen, und um die geht es vorrangig in der Diskussion rund um den Kündigungsschutz, betriebliche Gründe, wie Auftragsrückgang, ausgebliebene Zahlungen von Kunden, schlechte Umsätze, Probleme bei der Kreditfinanzie​rung usw. sehr leicht nachzuweisen, da sie offensichtlich sind. So wird deutlich, dass es mit einer Erschwernis gerade für die kleinen und mittleren Unternehmen nicht weit her ist. Dann kommt es im Rahmen der Sozialauswahl nur noch darauf an welcher der vergleichbaren Arbeitnehmer gekündigt wird. Hier geht es dann um soziale Gerechtigkeit und Gleichbehand​lung unter den Beschäftigten. Hinsichtlich der Sozialdaten enthält das Gesetz weder eine Rangfolge noch Prioritäten. Dem Arbeitgeber ist also eine relativ großer Spielraum gegeben, die unterschiedlichen Kriterien unterschiedlich zu gewichten. Bei  geringer Arbeitnehmerzahl ist die Sozialauswahl leicht zu treffen.

Auffallend bei der Diskussion ist auch, dass die Argumentationen immer wieder vom Verband des Handels, Handwerks- und von anderen Arbeitgeberverbänden kommen, die alle ihren Mitgliedern Rechtsschutz in Arbeitsrechtsverfahren gewähren. Das heißt: der kleinere und mittlerer Unternehmer, der sich zur Kündigung gezwungen sieht, ist nicht auf sich gestellt, sondern er hat einen großen, fachlichen gut ausgestatteten Verband hinter sich, der ihn in allen arbeitsrechtlich relevanten Fragen unterstützt. Dass ein gewisses Verfahren eingehalten werden muss, ist im Hinblick auf die Vernichtung der Lebensgrundlage, die die Kündigung für den Arbeitnehmer möglicherweise bedeutet, wohl mehr als angemessen. Dies hat das Bundesverfassungsgericht übrigens auch festgestellt, als es im Kündigungsschutz einen Ausgleich der divergierenden Interessen und kollidierenden Grundrechtspositionen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gesehen hat. Außerdem unterliegen vertragliche Beziehungen (wie Kredit-, Miet-, Werkverträge) immer gesetzlichen Beschränkungen!

3. Behauptung:
Der Kündigungsschutz schützt vor allem ältere Arbeitnehmer und ist deshalb für diese ein Einstellungshindernis.

Falsch! Es kann zwar so sein, dass ältere Arbeitnehmer grundsätzlich und auch wegen des Kündigungsschutzes nicht eingestellt werden, dies ist jedoch in erster Linie – dies haben Wissenschaftler des IAB festgestellt – nicht ein tatsächliches, sondern ein psychologisches Problem.

Tatsächlich ist es nämlich so, dass das Lebensalter nur ein Gesichtspunkt bei der Sozial​auswahl ist. Ist ein 55-Jähriger, der keine Unterhaltsverpflichtungen mehr hat, seit einem Jahr beschäftigt, ist bei ´Vorliegen eines betriebsbedingten Grundes seine Kündigung sozial gerechtfertigt, wenn ein 38-Jähriger, der zwei Kinder zum Unterhalt verpflichtet ist, seit 15 Jahren im Betrieb arbeitet. Zudem würde in einem solchen Fall die längere Berufserfahrung, die bessere Einarbeitung und die stärkere Bindung an den Betrieb den jüngeren Mitarbeiter in jedem Fall schützen. Dass aus den unterschiedlichsten Gründen (weil man Ältere für weniger flexibel hält, für weniger belastbar und für öfter krank) sie nicht eingestellt werden, kann nicht dadurch gelöst werden, dass ihre Rechte noch weiter abgebaut werden, als es bislang schon der Fall ist. Es muss im Gegenteil eine Stärkung der Rechte erfolgen, damit diese Arbeitnehmer als geschätzte Arbeitskräfte im Betrieb verbleiben.

4. Behauptung:
Die Gerichte verurteilen die Arbeitgeber selbst bei gerechtfertigten Kündigungen zu einer Abfindung.

Falsch – oder zumindestens weit überwiegend falsch. Entgegen einer sehr verbreiteten Auf​fassung gibt es keinen Rechtsanspruch auf Abfindung. Die §§ 9, 10 KSchG sehen zwar eine Abfindungszahlung und auch eine Verurteilung zu einer Abfindung vor, dies aber nur für den Fall, dass ein Arbeitsgerichtsprozess vom Arbeitnehmer gewonnen wurde und diesem oder dem Arbeitgeber die Weiterbeschäftigung nicht zugemutet werden kann. Das ist nur in ganz, ganz seltenen Ausnahmefällen gegeben und hat in der gerichtlichen Praxis kaum eine Bedeutung. Abfindungen aufgrund eines Sozialplanes können erst in Betrieben ab 20 Beschäftigten mit dem Betriebsrat vereinbart werden, und auch nur dann, wenn von einer unternehmerischen Entscheidung, wie z.B. Massenentlassungen, mehrere Arbeitnehmer betroffen sind. Ohne Betriebsrat gibt es keinen Sozialplan.

Richtig ist, dass viele Arbeitsgerichtsprozesse mit einem Vergleich enden können, in dem sich der Arbeitgeber zu einer Abfindungszahlung verpflichtet. Die Initiative dazu geht jedoch in aller Regel vom Arbeitgeber aus. Es ist nämlich leider so, dass viele Kündi​gungen, die vor Gericht verhandelt werden, ausgesprochen werden in klarer Kenntnis, dass sie unwirksam sind. Der Arbeitgeber versucht es eben, und hofft darauf, dem Arbeitnehmer die Rückkehr in den Betrieb so wenig attraktiv wie möglich machen zu können. Häufig ist es so, dass die Weiterbeschäftigung nicht einmal während der Kündigungsfrist abgewartet wird, sondern eine sofortige Freistellung erfolgt. 

Der Arbeitgeber kauft sich also vom Arbeitnehmer frei, obwohl er weiß, dass seine Kündi​gung nicht in Ordnung ist. Für den Arbeitnehmer ist oft eine Rückkehr kaum mehr möglich, weil er Repressalien befürchtet. Außerdem ist der Arbeitgeber auch nach Ablauf der Kündi​gungsfrist nicht mehr verpflichtet, seinen Lohn zu zahlen, so dass der Arbeitnehmer versuchen muss, so schnell wie möglich eine neue Stelle zu finden. 

Um wirksam etwas gegen Arbeitslosigkeit zu tun, wäre der erste Ansatz, Arbeitnehmer in Arbeit zu halten. Dazu sollte, wenn denn eine Kündigung ausgesprochen wird, eine Weiter​beschäftigungsverpflichtung für Arbeitnehmer – auch über die Kündigungsfrist hinaus – während der Laufzeit des Prozesses eingeführt werden. Dann bestünde ein wesentlich stärkerer Druck des Arbeitgebers, zum einen die Kündigung vor Ausspruch genauer zu prüfen und vor allem bei betriebsbedingten Kündigungen stärker nach Alternativen wie Qualifizierungsmaßnahmen, Umsetzung, stärkeres Angebot an Teilzeit oder auch Kurzarbeit zu prüfen. 

Würde man dagegen die generelle Möglichkeit schaffen, das Kündigungsschutzrecht durch ein Abfindungsrecht zu ersetzen, so würde sich die Höhe der Abfindung allein schon wegen des nicht vorhandenen Risikos der Arbeitgeber sehr schnell nach unten definieren. Außer​dem würde der Grund, eine Abfindung zu zahlen, nämlich der Anspruch auf Bestandsschutz, wegfallen. Warum sollte also überhaupt etwas gezahlt werden?

5. Behauptung:
Bei der hohen Arbeitslosigkeit ist eine Verschlechterung des Kündigungsschutzes hinnehmbar, wenn er nicht generell aufgehoben wird.

Falsch! Zum einen haben alle Studien, die sich bislang mit dem Thema beschäftigt haben, gezeigt, dass es keinen Zusammenhang zwischen einem hohen Kündigungsschutz und einer hohen Arbeitslosigkeit oder umgekehrt zwischen einem geringen Kündigungsschutz und Einstellungen gibt. 

Zum anderen ist gerade der Kündigungsschutz das elementare Recht von Arbeitnehmern. Auf seiner Grundlage bauen alle anderen Rechte auf. Ein Arbeitnehmer, der keinen Kündi​gungsschutz hat –  dies zeigen Erfahrungen mit befristeten beschäftigten Arbeitnehmern – verlieren auch ihre anderen Rechte; dies schlicht deshalb, weil sie sich nicht trauen, sie geltend zu machen. Sie sind also nicht nur bei Entlassungen, sondern auch bei ordnungs​gemäßer Vergütung, der Arbeitszeitgestaltung, Einhaltung des Arbeitsschutzes, Urlaubs​gestaltung, Lohnfortzahlung und so weiter der Willkür ausgesetzt.

Keinem Arbeitgeber soll unterstellt werden, dass er diese Rechte missachtet; ein ordnungs​gemäßes Vertragsverhältnis setzt jedoch Gleichberechtigung voraus. Und diese Gleich​berechtigung gibt es nur mit dem Kündigungsschutz.

6. Behauptung:
Die Arbeitgeber mit 5 Beschäftigten stellen deshalb nicht ein, weil dann alle unter den Kündigungsschutz fallen.

Wenn der Arbeitgeber Arbeitskräftebedarf hat, muss er einstellen, sonst kann er seinen Betrieb nicht gewinnbringend führen. Er würde sich selbst nur wegen eines vermeintlichen  Risikos, das in der aktuellen Situation ja gerade aus wirtschaftlichen Gründen nicht besteht, beschneiden. Außerdem gilt der Kündigungsschutz in den ersten 6 Monaten nicht, sodass der Arbeitgeber in dieser Zeit grundlos entlassen kann und damit die anderen Beschäftigten auch keinen Kündigungsschutz mehr haben. Darüber hinaus kann er befristet einstellen.

Fakten zum Kündigungsschutz / Abfindungen

1.
Kündigungsschutz gibt es nicht in den ersten sechs Monaten der Beschäftigung und nicht in den Betrieben bis zu 5 Arbeitnehmern (letzteres seit 1951 unverändert). Der Arbeitgeber kann generell kündigen; die Kündigung darf nur nicht gegen die guten Sitten verstoßen. Würde der Kündigungsschutz erst in Betrieben mit mehr als 10 Beschäftigten gelten, wären insgesamt 8 Mio. beschäftigte ausgenommen.

2.
Der Kündigungsschutz nach § 1 KSchG schließt die Kündigung nicht aus, sondern er verlangt eine Begründung für die Kündigung, die durch das Gericht überprüft werden kann. Ca. 3,5 Mio. Beendigungen von Arbeitsverhältnissen gibt es jedes Jahr, davon fast 60% (2 Mio.) Kündigungen durch den Arbeitgeber. Nur 300.000 neue Kündigungsschutzklagen werden jedes Jahr erhoben. Davon werden in den ersten drei Monaten fast 70 % der Verfahren beendet. Nur 8 % dieser Verfahren werden durch Urteil beendet; davon nur die Hälfte werden in der zweiten Instanz überprüft, also nur 4% der Klagen gehen weiter.

Diese arbeitgeberseitigen Kündigungen können aus drei Gründen ausgesprochen werden: aus verhaltensbedingten Gründen (Fehlverhalten des Arbeitnehmers), aus personenbedingten Gründen (Krankheit) oder dringenden betrieblichern Erfordernissen (Auftragsrückgang, Umstrukturierung) . 

Bei den dringenden betrieblichen Erfordernissen hat der Arbeitgeber z.B. den Auftragsrückgang oder die Unternehmerentscheidung zur Änderung der betrieblichen Strukturen darzulegen. Wenn er dies plausibel gemacht hat, ist der Wegfall des Arbeitsplatzes festgestellt. Dann kommt es im Rahmen der Sozialauswahl nur noch darauf an welcher der vergleichbaren Arbeitnehmer gekündigt wird. Hier geht es dann um soziale Gerechtigkeit und Gleichbehandlung unter den Beschäftigten. Hinsichtlich der Sozialdaten enthält das Gesetz weder eine Rangfolge noch Prioritäten. Dem Arbeitgeber ist also eine relativ großer Spielraum gegeben, die unterschiedlichen Kriterien unterschiedlich zu gewichten. Die CDU/ CSU/FDP-Regierung hatte die Sozialauswahl 1996 auf die drei Kriterien Alter , Betriebszugehörigkeit und Unterhaltspflichten begrenzt. Dadurch sind die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt, die Schwerbehinderung und individuelle Gesichtspunkte, die im Einzelfall zu berücksichtigen sind, weggefallen. Das hat die rot-grüne Bundesregierung wieder korrigiert.

Außerdem kann der Arbeitgeber Leistungsträger ausnehmen, auch kann er betriebs​technische, wirtschaftliche oder sonstige berechtigte betriebliche Bedürfnisse berück​sichtigen und somit verhindern, dass er bestimmte Arbeitnehmer überhaupt in die Sozialauswahl einbeziehen muss.

Die Sozialauswahl muss in allen Betrieben vorgenommen werden. Wenn dies ange​griffen wird, sind alle unbefristet Beschäftigten von Rechtsabbau bedroht. Die Sozial​auswahl in kleinen Betrieben ist für die Arbeitgeber einfach, da nur alle vergleichbaren Arbeitnehmer einbezogen werden ( gleiche Tätigkeit) und das absolut überschaubar ist.

Bei personenbedingten Gründen (Haupanwendungsfall ist die Kündigung wegen Krankheit) steigen die Anforderungen an die Rechtfertigung der Kündigung mit der Beschäftigungszeit und auch mit der Betriebsgröße. Das heißt kleine Betriebe können Langzeitkranke relativ leicht entlassen, weil der Arbeitsausfall von den verbliebenen Arbeitskräften nicht ohne weiteres aufzufangen ist. Ebenso ist eine Langzeiterkrankung bei kurzer Beschäftigung für den Arbeitgeber wesentlich eher ein Kündigungsgrund als bei lang andauernden Beschäftigungsverhältnissen. 

Verhaltensbedingte Kündigungen setzen in der Regel eine Abmahnung voraus. Bei schweren Pflichtverstößen, bei denen der Arbeitnehmer nicht erwarten konnte, dass der Arbeitgeber dies hinnimmt (Beispiel: Beleidigung des Vorgesetzten) kann auch sofort eine Kündigung ausgesprochen werden.

3.
Es gibt keinen rechtlichen Anspruch auf eine Abfindung. Die Abfindungen werden frei zwischen den Parteien ausgehandelt. Davon gibt es zwei Ausnahmen: 

a)
Abfindungen aus Sozialplänen, die der Betriebsrat vereinbart hat (erst in Betrieben ab 20 Beschäftigte möglich und nur wenn eine bestimmte Anzahl von Arbeitneh​mern betroffen ist wie z. B. bei Massenentlassungen). 

b)
Und für den Fall, dass der Arbeitgeber eigentlich die Kündigung nicht hätte aus​sprechen dürfen, er besondere Gründe geltend macht, dass er den Arbeitnehmer nicht weiterbeschäftigen kann. Dann und nur dann setzt das Gericht eine Abfindung fest. Deshalb ist im Gesetz dazu ein Richtrahmen vorgegeben: höchstens 12 Monatsverdienste (und ein noch höherer Rahmen ab einem bestimmten Alter und längerer Betriebszugehörigkeit).

Die Höhe der jeweiligen Abfindung wird individuell ausgehandelt und ist abhängig von der Stichhaltigkeit der Begründung, den möglichen Erfolgsaussichten des Prozesses und der individuellen Lage des Arbeitnehmers (Betriebszugehörigkeit, Alter, Unterhalts​pflichten, Aussichten auf dem Arbeitsmarkt u. ä.). Als Faustregel für einen ggf. gewonnen Prozess des Arbeitnehmers hat sich bei den Gerichten eine Höhe von einem halben Monatsverdienst pro Beschäftigungsjahr herausgebildet; da die Erfolgsaussichten aber eben oft vage sind, liegt die Abfindung häufig deutlich darunter.

Im Falle einer Arbeitgeberkündigung kommt es nach einer Studie von Infratest/WSI (Seifert, WSI-Mitteilungen Heft 8, 2002 S. 442ff) aus dem Jahre 2001 in nur 9 % der Fälle zu einer Abfindungszahlung. Nur etwa 11 % der von Arbeitgeber gekündigten Arbeitnehmern klagen vor dem Arbeitsgericht (s. o). Offenbar ist also einerseits die Begründung für die Arbeitgeber durchaus leistbar, und andererseits leuchtet sie den Arbeitnehmern auch ein.

Abfindungen sind steuerfrei bis zu einem Betrag von 8.000 €; für Ältere ab 50, die länger als 15 Jahre im Betrieb sind, 10.000 €; ab 55 Jahren und mindestens 20 Jahren Betriebszugehörigkeit: 12.000 €.

4.
Ein großer Teil der zur Zeit existierenden Arbeitsverhältnisse besteht bereits ohne Kündigungsschutz nämlich die der befristet Beschäftigten. 

Folgende Befristungsmöglichkeiten gibt es für Arbeitgeber: sachgrundlose Befristung bis zur Dauer von 2 Jahren und zweimalige Verlängerung innerhalb dieser zwei Jahre. 

die unbegrenzte sachlose Befristung für Arbeitnehmer ab dem 52. Lebensjahr (d.h. wenn Arbeitgeber qualifizierte Arbeitnehmer ohne Kündigungsschutz wollen, können sie problemlos auf über 50-jährige zurück greifen) die Sachgrundbefristung, die unter anderem möglich ist nach Ausbildung oder Studium zur Erleichterung des Übergangs des Arbeitnehmers in eine Beschäftigung, zur Vertretung auf Grund der Eigenart der Arbeitsleistung, zur Erprobung, bei nur vorübergehendem Bedarf.

Dies dokumentiert, dass die Befristungsmöglichkeiten in erheblichem Ausmaße seit über einem Jahr Arbeitgebern die Einstellung ohne Kündigungsschutz gestatteten – ohne nennenswerte Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Allerdings ist der Anteil der befristet Beschäftigten an der Gesamtzahl der Erwerbstätigen deutlich gestiegen.

5.
Durch die Hartz-Gesetze ist den Arbeitgebern die Möglichkeit gegeben, Leiharbeit​nehmer kurzfristig und ohne Kündigungsschutz im Verhältnis zum Entleiherbetrieb einzusetzen, und zwar zeitlich unbegrenzt ab 1.1.2004.
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